	
	AUTONOME PROVINZ BOZEN
Amt für Gemeindenfinanzierung
Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1
39100 Bozen

Tel: 0471 41 11 40

gemeindenfinanzierung.finanzalocale@pec.prov.bz.it


	Kenntnis.:

	SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND Genossenschaft
Kanonikus-Michael-Gamper Straße 10
39100 Bozen

gvcc@legalmail.it

	

	Antrag auf einen Beitrag für öffentliche Bauten im Sinne von 
Artikel 5ter Absatz 5 des Landesgesetzes 6/1992
(Die Anträge können vom 1.Juni bis zum 31. Juli 2026 eingereicht werden)

	

	A. Antragsteller/in

	

	Vorname ...............................................................
	Zuname .........................................................................

	Bürgermeister/in der Gemeinde ..........................................................................................................................

	Kontaktperson (Gemeinde)

	Vorname ...............................................................
	Zuname .........................................................................

	Tel.:  ..........................................................................................................................

	, 

	B. Vorhaben 
(detaillierte Projektbeschreibung)
	 
	
	 

	

	Finanzierbare Vorhaben gemäß Punkt B.3.a) des Abkommens zur Gemeindenfinanzierung 2026, abgeändert mit der ersten Zusatzvereinbarung vom 9. April 2026
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Einheitlicher Projektkodex (CUP): ……………………………… 

oder
Der/die Unterfertigte erklärt, dass es sich bei diesem Antrag ………… (das Bau-/Investitionsvorhaben anführen!) um kein öffentliches Investitionsprojekt handelt und daher keine Identifizierung über den CUP erforderlich ist.

Beantragter Beitrag: ………………. Euro

im Sinne des Punktes B.3 des Abkommens zur Gemeindenfinanzierung 2026 vom 22. Dezember 2025, abgeändert mit der ersten Zusatzvereinbarung vom 9. April 2026.

	

	

	C. Andere Angaben und Erklärungen 

	

	Der/Die Unterfertigte erklärt, 

	

	a) Angaben zur finanziellen Lage der Gemeinde im Sinne des Beschlusses der Landesregierung vom 19. Dezember 2025, Nr. 1090. Zu diesem Zweck ersuchen wir um Übermittlung der Berechnung über das Programm JSerfin oder EVO (5-Jahres-Zeitraum 2020 – 2024) und des in Absprache mit dem Südtiroler Gemeindenverband ausgearbeiteten Ausdruckes. 

b) dass sich die Kosten laut Projekt ______________ (anführen: endgültiges Projekt oder Ausführungsprojekt oder Projekt zur technisch wirtschaftlichen Machbarkeit) bzw. laut der für die Ausschreibung/Direktvergabe des Vorhabens von den einschlägigen Vorschriften vorgesehen Unterlagen genehmigt mit Beschluss des ….vom ………….., Nr. ……..…,  auf……………………… Euro belaufen. 
oder
c) dass sich die Kosten für den Ankauf von unbeweglichen Gütern laut Schätzung einer/eines Sachverständigen auf …………………. Euro belaufen.

Zuordnung Typologie von Bauvorhaben/Vorhaben:

Bildungsbereich (Kindertagesstätte, Kindergärten, Grund- und Mittelschulen, einschließlich Mensen und Turnhallen sowie Bibliotheken): _________________ Euro;

vorrangige Bauvorhaben (Rathäuser, Zivilschutzeinrichtungen, Kulturbauten und Vereinshäuser, Sportanlagen, Friedhöfe und Bauhöfe): ______________________ Euro;
andere Vorhaben (laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 27, welche nicht zum Bildungsbereich oder vorrangigen Bauvorhaben gehören): ___________________________ Euro.

Sollte das Projekt Eingriffe beinhalten, welche verschiedene Typologien von Vorhaben betreffen (Bildungsbereich, vorrangige Bauvorhaben und andere Vorhaben sowie Vorhaben, welche laut Artikel 2 LG 27/1975 nicht gefördert werden), müssen die Beträge getrennt ausgewiesen werden. Außerdem muss eine entsprechende Erklärung beigelegt werden, welche vom gesetzlichen Vertreter/von der gesetzlichen Vertreterin und der/dem Gemeindesekretärin unterschrieben ist.
d) Voraussetzung gemäß Punkt B.3.c des Abkommens zur Gemeindenfinanzierung 2026 (abgeändert mit der ersten Zusatzvereinbarung vom 9. April 2026)
Im Falle von Vorhaben im Bildungsbereich: Der Gemeinde steht gemäß Tabelle 5 des Abkommens zur Gemeindenfinanzierung 2026 der Betrag von ……………… zu. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens/Vorhabens überschreiten 30 % dieses Betrages und gleichzeitig den Betrag von 200.000,00 Euro.
Falls es sich nicht um ein Vorhaben im Bildungsbereich handelt (vorrangige oder andere): Der Gemeinde steht gemäß Tabelle 5 des Abkommens zur Gemeindenfinanzierung 2026 der Betrag von ……………… zu. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens/Vorhabens überschreiten diesen Betrag.
e) Das Bauvorhaben wird gemäß nachstehendem Finanzierungsplan finanziert: 

(genaue Angabe eventueller anderer öffentlicher Mittel, die beantragt/gewährt wurden)

Euro .................................... Finanzierung aus ...........................................................................................

Euro .................................... Finanzierung aus ...........................................................................................

Euro .................................... Finanzierung aus ...........................................................................................

Euro .................................... Finanzierung aus ........................................................................................... -------------------------------------------

Insgesamt ........................... Euro

· die darin enthaltene MwSt. ist nicht verrechenbar;

oder

· davon verrechenbare Mehrwertsteuer (für mehrwertsteuerrelevante Dienste): ................. Euro.


	f) dass das Bauvorhaben im Eigentum der Gemeinde ist oder 
Angaben zur vermögensrechtlichen Situation, bezogen auf das Bauvorhaben

Im Falle der Übertragung des Beitrages an Dritte: Begründung des Interesses der Allgemeinheit und Angabe zur vermögensrechtlichen Absicherung, sowie Maßnahme zur Genehmigung des Projektes.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

g) dass das Bauvorhaben im Sinne des Punktes 203 der Bekanntmachung der EU-Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (2016/C262/601) nicht kommerziell genutzt wird bzw. eine gemischte Nutzung im Sinne von Punkt 207 der Bekanntmachung vorliegt.

.………………………………………………………………………………………………………………...………
h) das Vorhaben ist im einheitlichen Strategieprogramm der Gemeinde oder in anderen vom Gesetz vorgesehenen Planungsdokumenten vorgesehen bzw. wird dort vorgesehen;
i) die Arbeiten sind noch nicht ausgeschrieben;

j) für die Realisierung des Bauvorhabens ist folgender Zeitplan vorgesehen (Angabe Monat und Jahr): 
· Datum Baubeginn: ……………………………..

· Abschluss der Arbeiten: ……………………….

bei mehrjährigen Finanzierungen: Zeitplan über die in den einzelnen Jahren zu realisierenden Bautätigkeiten mit den pro Jahr anfallenden Kosten.

2026
2027
2028
Beträge des angesuchten Beitrages aufgeteilt nach Finanzjahr:
Art der auszuführenden Arbeiten/Leistungen pro Finanzjahr des gesamten Bauvorhabens:
· (in den vom Landesgesetz vorgesehenen Fällen): das Projekt ist vom Technischen Landesbeirat mit Gutachten vom ….….., Nr. …..., in Höhe von ………………. Euro positiv begutachtet worden.
· Im Falle von öffentlichen Bauarbeiten deren Gesamtbetrag ohne MwSt. den EU-Schwellenwert überschreitet, dass gemäß Art. 10 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, ein Wirtschafts- und Finanzplan zusammen mit dem Ausführungsprojekt genehmigt worden ist.

	

	Anlagen

1. Beschluss zur Genehmigung des Ausführungsprojektes bzw. des endgültigen Projektes bzw. des Projektes zur technisch wirtschaftlichen Machbarkeit oder der von den einschlägigen Vorschriften vorgesehen Unterlagen für die für die Ausschreibung/Direktvergabe des Vorhabens; 

2. Ausdruck des Programms JSerfin- oder Evo zur Berechnung der finanziellen Lage (2020 – 2024)

	Für unwahre Erklärungen, Falscherklärungen oder der Gebrauch von gefälschten Bescheinigungen kommt der Art. 76 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, zur Anwendung.


	Ort und Datum der Unterschrift
........................................................
	
	Unterschrift
........................................................

	

	D. Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, 39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it  PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it 

Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne des Landesgesetzes Nr. 27/1975 und Nr. 6/1992 angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute Person die Direk​torin pro tempore der Abteilung 7 an ihrem Dienstsitz. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden. 

Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können folgenden anderen öffentlichen und/oder privaten Rechtsträgern zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt: dem Südtiroler Gemeindenverband, der Autonomen Region Trentino Südtirol. Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogene Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln. Die genannten Rechtsträger handeln entweder als externe Auftragsverarbeiter oder in vollständiger Autonomie als unabhängige Rechtsinhaber.

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt. Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. 

Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp zur Verfügung. 

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Die betroffene Person hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� Nähere Auskünfte zwecks Erstellens des Ausdruckes gibt Ihnen der Südtiroler Gemeindenverband





Version April 2026

